


T A G E S O R D N U N G

zur Sondersitzung des Gemeinderates der Stadt Leimen am Dienstag, dem 12.
November 2019 um 18.30 Uhr in der Aegidiushalle, Pestalozzistraße 5-7,
69181 Leimen-St. Ilgen

- öffentlich -

1. Protokolle
- Benennung von Urkundspersonen

2. Wahlen 86/2019
Wahl des Beigeordneten/der Beigeordneten mit der Amtsbezeichnung
„Bürgermeister/Bürgermeisterin“



TOP 1 PROTOKOLLE

BENENNUNG DER URKUNDSPERSONEN FÜR DIE SITZUNG VOM
12. November 2019 – öffentlich –









§ 50 Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Rechtsstellung und Bestellung der Beigeordneten

(1) Die Beigeordneten sind als hauptamtliche Beamte auf Zeit zu bestellen. Ihre
Amtszeit beträgt acht Jahre.

(1a) Zum Beigeordneten kann bestellt werden, wer am Tag der Wahl das 68.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(2) Die Beigeordneten werden vom Gemeinderat je in einem besonderen Wahlgang
gewählt. Der Gemeinderat kann beschließen, dass der Erste Beigeordnete gewählt
wird, nachdem für jede zu besetzende Beigeordnetenstelle ein Bewerber gewählt ist.
Sieht die Hauptsatzung mehrere Beigeordnete vor, sollen die Parteien und
Wählervereinigungen gemäß ihren Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Sitze im
Gemeinderat berücksichtigt werden.

(3) Für den Zeitpunkt der Bestellung gilt § 47 Abs. 1 entsprechend. Die Stellen der
Beigeordneten sind spätestens zwei Monate vor der Besetzung öffentlich
auszuschreiben.

(4) Wird bei der Eingliederung einer Gemeinde in eine andere Gemeinde oder bei der
Neubildung einer Gemeinde durch Vereinigung von Gemeinden in der Vereinbarung
nach § 9 bestimmt, dass der Bürgermeister oder ein Beigeordneter der eingegliederten
oder einer vereinigten Gemeinde zum Beigeordneten der aufnehmenden oder
neugebildeten Gemeinde bestellt wird, finden Absätze 2 und 3 keine Anwendung.

§ 47 Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Zeitpunkt der Wahl, Stellenausschreibung

(1) Wird die Wahl des Bürgermeisters wegen Ablaufs der Amtszeit oder wegen Eintritts
in den Ruhestand oder Verabschiedung infolge Erreichens der Altersgrenze
notwendig, ist sie frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden
der Stelle, in anderen Fällen spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle
durchzuführen. Die Wahl kann bis zu einem Jahr nach Freiwerden der Stelle
aufgeschoben werden, wenn die Auflösung der Gemeinde bevorsteht.

(2) Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters ist spätestens zwei Monate vor dem
Wahltag öffentlich auszuschreiben. Die Gemeinde kann den Bewerbern, deren
Bewerbungen zugelassen worden sind, Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer
öffentlichen Versammlung vorzustellen.



§ 37 Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Beschlussfassung

(7) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Der Bürgermeister hat Stimmrecht. Gewählt
ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten
hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den beiden
Bewerbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache
Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur
ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser nicht mehr als die Hälfte der Stimmen der
anwesenden Stimmberechtigten, findet ein zweiter Wahlgang statt; auch im zweiten
Wahlgang ist mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten
erforderlich. Der zweite Wahlgang soll frühestens eine Woche nach dem ersten
Wahlgang durchgeführt werden. Über die Ernennung und Einstellung von
Gemeindebediensteten ist durch Wahl Beschluss zu fassen; das Gleiche gilt für die
nicht nur vorübergehende Übertragung einer höher bewerteten Tätigkeit bei einem
Arbeitnehmer.

§ 24 Geschäftsordnung des Gemeinderates
Wahlen

(1) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt
werden, wenn kein Mitglied des Gemeinderates widerspricht. Der Oberbürgermeister
hat Stimmrecht. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden
Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht,
findet zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei
der die einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl, findet im Falle des Satzes 4 ein zweiter
Wahlgang statt, für den Satz 3 gilt. Der zweite Wahlgang soll frühestens eine Woche
nach dem ersten Wahlgang durchgeführt werden.

(2) Die Stimmzettel sind vom Vorsitzenden bereitzuhalten. Sie werden verdeckt
oder gefaltet abgegeben. Der Vorsitzende ermittelt unter Mithilfe eines vom
Gemeinderat bestellten Mitgliedes oder eines Gemeindebediensteten das
Wahlergebnis und gibt es dem Gemeinderat bekannt.

(3) Ist das Los zu ziehen, so hat der Gemeinderat hierfür ein Mitglied zu bestimmen.
Der Vorsitzende oder in seinem Auftrag der Schriftführer stellt in Abwesenheit des zur
Losziehung bestimmten Stadtrates die Lose her. Der Hergang der Losziehung ist in
die Niederschrift aufzunehmen.



Stimmzettel zur Wahl der Beigeordneten / des Beigeordneten

Jede Wählerin / jeder Wähler hat eine Stimme

Name Bitte ankreuzen.

Felden, Claudia
Bürgermeisterin

Emmerich, Andreas
Fachbereichsleitung Kämmerei
und Bauamt

Becker, Stefan,
Ordnungsamtsleiter

Stimmzettel zur Wahl der Beigeordneten / des Beigeordneten

Jede Wählerin / jeder Wähler hat eine Stimme

Name Bitte ankreuzen.

Felden, Claudia
Bürgermeisterin

Emmerich, Andreas
Fachbereichsleitung Kämmerei
und Bauamt

Becker, Stefan,
Ordnungsamtsleiter
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